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eine imminente Gefahr erblikt. Am meisten ist diesselbe gegenwärtig von der 
Haltung der katholischen, resp. ultramontanen Parthey, sowohl im deutschen 
Reiche, als im Partikularstaat Preussen afficirt, u. in dieser Hinsicht könnte uns 
nach meiner Auffassung allerdings einmal die «Correspondance de Genève» 
Ungelegenheiten bereiten, indem sie die Stimmung der leitenden deutschen 
Staatsmänner gegen unser Land zu verbittern vermöchte, obgleich unser Land u. 
unsere Regierung nicht die moralische u. nicht die rechtliche Verantwortung für 
die Haltung dieses Blattes zu tragen hat. Einen interessanten Einblik in die Stim
mung Bismark’s, u. seiner Stellung zu der katholischen Parthey gewährt seine 
Rede in der Sitzung des Abgeordnetenhauses d. d. 30. Januar, deren Lesung ich 
Ihnen (in N°26 der Norddeutschen Allg. Zeitung) sehr empfehle.
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Le Conseil fédéral au Consul général de Suisse à Yokohama, K. Brennwald

Copie
L Bern, 2. Februar 1872

Wir verdanken Ihre gefällige Mittheilung vom 2. Dezember 18711, betreffend die 
Anzeige des japanesischen Ministeriums des Äussern vom 25. November, dass 
die kaiserl. Regierung sich entschlossen habe, eine besondere Gesantschaft nach 
Amerika und Europa abzuordnen, um mit den Regierungen der Staten, welche in 
Vertragsverhältnissen mit Japan stehen, über eine Revision dieser Verträge 
Unterhandlungen einzuleiten, und wir beauftragen Sie, jene Anzeige in nachste
hendem Sinne zu beantworten.

Der Bundesrath habe ihrem Wunsche, die auf den 1. Juli 1872 angesezte Revi
sion des zwischen der Eidgenossenschaft und Japan bestehenden Vertrags2 auf 
einen spätem Zeitpunkt zu verschieben, der erst nach der Rükkehr der Gesant
schaft festzustellen sei, Akt genommen und pflichte dieser Vertagung bei. Er 
begrüsse mit lebhafter Befriedigung die Abordnung dieser Gesantschaft und 
werde ihr in einer Weise entgegenkommen, welche thatsächlich darthun werde, 
dass er die Beziehungen guten Einvernehmens zwischen beiden Staten, für das im 
bestehenden Vertrage die ersten Grundlagen gegeben seien, aufrichtigst zu kräf
tigen und zu entwikeln bestrebt sei; er werde zu diesem Ende sich angelegen sein 
lassen, der Gesantschaft alle Nachweisungen und Aufschlüsse an die Hand zu 
geben, welche sie über die politischen, volkswirtschaftlichen und gewerblichen 
Einrichtungen und Verhältnisse der Schweiz zu wünschen im Falle sein möchte. 
Auch sollen auf Grund der amtlichen Mittheilungen der kaiserl. Regierung vom 
25. November 1871 durch die schweizerischen diplomatischen Vertreter und die

1. Non retrouvé.
2. Traité d ’amitié et de commerce du 6 février 1864. Cf. R O  VIII, pp. 6 1 8 —632.
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Konsuln bei den Mächten, mit welchen die Gesantschaft in Unterhandlung zu tre
ten habe, die geeigneten Schritte gethan werden, damit die Gesantschaft zum 
Voraus den Zeitpunkt für ihren Besuch in der Schweiz bestimmen und danach 
alle Vorbereitungen zur Bereithaltung der ihr wünschenswerthen Nachweisun
gen und Mittheilungen getroffen werden können.

Wir haben in gleicher Weise auch unsere Gesantschaften in Berlin und Paris, 
ferner die Generalkonsulate in London und Washington und den Konsuln in 
Amsterdam benachrichtigt mit dem Aufträge3, bei sich bietendem Anlasse die 
Leiter der Gesantschaften von dem Beschlüsse in angemessener Weise zu ver
ständigen und uns über die Absichten derselben unterrichtet zu halten.

3. Non reproduit. Cf. E 1001 (E) q 1/94.
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Proposition du Chef du Département politique, E. Welti, 
au Conseil fédéral

Bern, 3. Februar 1872

Unterm 20 Nov. v.J.1 wurde Ihnen von dem politischen Departement der Ent
wurf eines «Memoire» an die türkische Regierung vorgelegt, welches die Zulas
sung der Schweizer zum Erwerb von Grundbesitz zum Gegenstand hatte. In die
sem Aktenstücke wurde gegenüber der türkischen Regierung folgendes Gesuch 
gestellt:

«Es möchte dieselbe den Schweizern, welche sich als Schutzbefohlene einer 
dem betreffenden Protocolle beigetretenen Macht legimitiren und als solche 
unter den Bestimmungen desselben stehen, die in dem Gesetz vom 18. Juni 1867 
enthaltene Berechtigung zuerkennen. Wenn diesem Ansuchen nur unter der 
Bedingung entsprochen werden könne, dass die Schweiz dem Protokolle beitrete, 
so sei sie dazu geneigt.

Werde aber auch unter dieser Voraussetzung das Gesuch als unthunlich erach
tet, so bleibe dem Bundesrathe nur übrig, die Frage anzuregen, ob die Türkische 
Regierung geneigt wäre, mit der Schweiz einen Niederlassungs- und Handelsver
trag abzuschliessen und dadurch die Gleichstellung der Schweizer mit den Ange
hörigen anderer Staaten zu erzielen». Der Bundesrath ermächtigte das Departe
ment, dieses Memoire vor weiterer Schlussfassung an Herrn Kern zur Begutach
tung zu überweisen.

Am 17. Dez. v.J.2 berichtete Herr Kern, dass er dem türkischen Gesandten das

1. Non reproduit.
2. Non reproduit.
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